
Die Richtlinie des europäischen
Parlamentes und des Rates über
die Gesamteffizienz von Gebäu-
den („Energy Performance of
Buildings“) wurde am 4. Januar
2003 im Amtsblatt der Europäi-
schen Gemeinschaften veröffent-
licht. Die nationalen Gremien 
haben seit diesem Zeitpunkt drei
Jahre Zeit, um diese Richtlinie
in nationales Recht umzusetzen. 

Die Umsetzung der Richtlinie und die ge-
forderten Methoden zur Berechnung um-
fassen mindestens die folgenden Aspekte:
● Gebäudehülle (Wärmeschutz und Dich-

tigkeit)
● Heizungsanlage
● Warmwassererzeugung
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● Lüftungs- und Klimaanlage
● Beleuchtung
● Innenraumklimabedingungen

Geltungsbereich der Richtlinie
Die Berechnung der Gesamtenergieeffizi-
enz erstreckt sich insbesondere auch auf
Nichtwohngebäude, wie Bürogebäude,
Krankenhäuser, Sportanlagen und Gebäu-
de des Groß- und Einzelhandels. Die in
Deutschland aktuell gültige Energieeinspar-
verordnung EnEV und die wesentlichen
Normen und Richtlinien DIN V 4108 Teil 6
und DIN V 4701 Teil 10 erfüllen die we-
sentlichen Anforderungen der EU-Richt-
linie für die Teilbereiche Wärmeschutz,
Heizung, Trinkwarmwasser und Lüftung
für Wohngebäude sowie Wärmeschutz
und Heizung für Nichtwohngebäude. Für
alle anderen Bereiche fehlen sowohl ge-
eignete Berechnungsmethoden als auch
die notwendigen maximal zulässigen na-
tionalen Bedarfswerte. 

Insbesondere fehlen geeignete Berech-
nungsverfahren für die Beleuchtung und
vor allem für die vielfältigen Technologi-
en im Bereich der Raumlufttechnik. Für
diese fehlenden Verfahren müssen in den
nächsten zwei bis drei Jahren entspre-
chende europäische und nationalen Richt-
linien erarbeitet werden, die in der Praxis
Verwendung finden.

Energiebedarfsausweis
Bei Bau, Verkauf oder Vermietung eines
Gebäudes, muß dem neuen Eigentümer/
Mieter ein Ausweis über die Gesamtener-
gieeffizienz vorgelegt werden, der nicht äl-
ter als 10 Jahre sein darf. In Gebäuden der
öffentlichen Hand muß dieser Ausweis für
alle Besucher gut sichtbar ausgestellt
werden. Hier wird ganz klar an den Vor-
bildcharakter der öffentlichen Betreiber
appelliert. Die notwendigen Inhalte dieses
Energiebedarfsausweises gehen über die
der bisherigen Verfahren hinaus, da dem
Energiebedarfsausweis Empfehlungen für

die kostengünstige Verbesserung der Ge-
samtenergieeffizienz beizufügen sind. Ins-
besondere ist bei der Inspektion von RLT-
Anlagen die Dimensionierung dieser Anla-
gen im Verhältnis zum Bedarf zu ermitteln,
und dem Nutzer sind geeignete Vorschlä-
ge für mögliche Verbesserungen und Alter-
nativen zu machen. Grundlage für die EU-
Richtlinie ist aber auch ein Gebot an die
Wirtschaftlichkeit. Diese Anforderung stellt
eine neue und höhere Qualität an die In-
spektion.

In der breiten Öffentlichkeit noch we-
nig beachtet erbringt eine Gruppe von
Dienstleistern für größere Gebäude und
Gebäudekomplexe genau diese Arbeit
schon über 15 Jahre in Deutschland. Im
Rahmen von Grobanalysen innerhalb von
Performance-Contracting-Angeboten wird
exakt diese Leistung erbracht. Energie-
und gebäudetechnisch erfahrene Ingeni-
eure untersuchen die Liegenschaften auf
mögliche Einsparpotentiale und dem
strengen Gebot der Wirtschaftlichkeit.
Zielhorizonte für die Wirtschaftlichkeit ist
im allgemeinen eine Kapitalrückflußzeit
kleiner 10 bis maximal 15 Jahre. Besonders
interessant ist diese Dienstleistung für alle
Geschäftsbereiche, die langfristige Inve-
stitionen scheuen oder für die öffentliche
Hand. Der Kunde erhält eine schlüsselfer-
tig Umsetzung ohne zusätzliches eigenes
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Worum es in diesem Beitrag geht

Damit der Zeitplan für die Umsetzung der

neuen EU-Richtlinie über die Energieeffizienz

von RLT-Anlagen eingehalten werden kann,

sind verschiedene nationale und europäische

Forschungs- und Richtlinienarbeiten aufge-

nommen, beziehungsweise neu strukturiert

worden. Das FGK hat sich mit seinen Ar-

beitsgruppen und im Bereich der Normung

gezielt des Themas RLT-Anlagen angenom-

men und veranstaltet am 14. Oktober 2003 in

Essen einen Fachkongreß mit dem provozie-

renden Titel „Energieeinsparverordnung für

RLT-Anlagen?“, auf dem nationale und eu-

ropäischen Normungs- und Verordnungsvor-

haben vorgestellt und diskutiert werden. Re-

ferenten aus den Bereichen Politik, Normung,

Praxis und Forschung geben einen Einblick 

in verschiedene europäische Entwicklungen.

Weitere Informationen zu der Veranstaltung

unter www.fgk.de.
❏



Kapital aufwenden zu müssen, denn das
gesamte Projekt trägt sich durch die er-
zielten Einsparungen bei den Energiebe-
zugsrechnungen.

Neben den „klassischen“ Sanierungs-
vorschlägen, wie der Austausch von Kom-
ponenten und Geräten gegen effizientere
oder die Verbesserung des Wärmeschut-
zes werden in diesen Projekten insbe-
sondere auch die Vorteile einer modernen
und energieeffizienten Meß-, Steuer- 
und Regelungstechnik in Verbindung 
mit Energiemanagementfunktionen einge-
setzt. Insbesondere bei Gebäuden mit Lüf-
tungs- und Klimatechnik oder anderer
komplexerer Anlagentechnik sind hiermit
erhebliche Energieeinsparpotentiale von

ca. 20 % erreichbar, die allerdings in den
vorhandenen Verfahren zum Nachweis
und zur Anlagenbewertung nicht in die-
sem Umfang bewertet werden können.
Dies ist neben Unterschieden in der Nut-
zung auch ein Grund, warum Gebäude mit
vergleichbarem Energiebedarf in der
Realität einen großen Unterschied beim
Energieverbrauch aufweisen können.
Die Methoden des Performance-Contrac-
ting verringern die Differenz zwischen Be-
darf und Verbrauch. Ein Umstand der in
der Betrachtung  bei der Umsetzung der
EU-Richtlinie nicht vergessen werden soll-
te und der auch ausdrücklich erlaubt ist,
obwohl in der deutschen Betrachtung
Bedarfswerte im Vordergrund stehen. ❏
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